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1 Anlass und Aufgabenstellung
In der Gemeinde Oberlangen wird der Bebauungsplan Nr. 18 „Reiterhof Gerdes Oberlangen“
aufgestellt. Es wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Reiterhof ausge-
wiesen, um dem Reiterhof Erweiterungsmöglichkeiten, z. B. durch den Bau einer neuen Reit-
halle zu ermöglichen. Für die Baufeldvorbereitung ist die anteilige Entfernung der auf den vom
Vorhaben überplanten Flurstücken bestehenden Vegetation notwendig. Im Ergebnis einer
Vorprüfung durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Emslands können
aufgrund der Beeinträchtigung der Habitatstrukturen auf der Vorhabenfläche negative Auswir-
kungen auf Vögel nicht ausgeschlossen werden, und es besteht die Notwendigkeit einer na-
turschutzfachlichen Untersuchung. Mit dem hier vorliegenden AFB und UsaP soll dargestellt
werden, von welchen Wirkfaktoren des Vorhabens artenschutzrechtliche Belange im Hinblick
auf die betrachtete Artengruppe berührt werden können. Es wurden 2 Begehungen zur Erfas-
sung geschützter Tierarten (2 mal morgendliche Brutvogelerfassung mit Habitatpotenzialab-
schätzung) durchgeführt.

2 Lage des Geltungsbereiches des Bauleitplanes und Beschreibung des Untersu-
chungsgebiets (UG)

Der Geltungsbereich des Bauleitplanes befindet sich westlich des Ortskerns von Niederlan-
gen. Die Lage des überplanten Bereichs im Raumzusammenhang des Emslands ist in Abbil-
dung 1 zu sehen. Die untersuchte Fläche besteht aus der Vorhabenfläche (BP Nr. 18) und
einem Pufferradius von 50 m um die Vorhabenfläche. Das gesamte UG umspannt etwa
50.000 m2 und ist eine von Bäumen und Sträuchern umstandene Hofstelle mit Reitplatz und
Stallgebäuden (s. Abbildung 4 bis Abbildung 8). Die Gehölze auf der Vorhabenfläche setzen
sich aus Obst- und Laubbäumen unterschiedlichen Alters zusammen.
In 1,5 km Entfernung befindet sich nordöstlich der Vorhabenfläche mit dem Emstal von Lathen
bis Papenburg das EU-Vogelschutzgebiet V16 und wenige Meter nördlich der Vorhabenfläche
beginnt ein für Brutvögel wertvoller Bereich mit der Teilgebiet Kenn-Nr. 3109.1/2 (Status offen,
NLWKN 2010, ergänzt 2013). Die Betrachtung des Arteninventars von nahegelegenen, für
artenschutzrechtlich relevante Arten wertvollen Bereichen oder Schutzgebieten kann im Zu-
sammenhang mit Austauschbeziehungen oder Brückenfunktionen des UG zwischen diesen
relevant sein.
Naturräumlich liegt die Vorhabenfläche in der „Ems-Hunte-Geest und Dümmer Geestniede-
rung“ und gehört nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den bioge-
ographischen Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische
Region). Im Geltungsbereich der betrachteten Fläche befinden sich keine Schutzgebiete oder
nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope.

Lage der Vorhabenfläche
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Abbildung 1: Lage der Vorhabenfläche im landschaftlichen Raum des LK Emsland
(Quelle: Verändert nach opentopomap.org)

2.1 Beschreibung der Vorhabenmerkmale und -wirkungen

Abbildung 2: Ausschnitt eines Vorentwurfs der 48. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Lathen.
Orange: Geltungsbereich BP Nr. 18, gestrichelt: Plangebiet 48. Flächennutzungsplanänderung
Quelle Kartengrundlage: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen, © 2020

Die Vorbereitung des Baufeldes für die geplanten Baumaßnahmen gehen mit der Entfernung
von Vegetation und umfassenden Erdarbeiten einher. Weitere artenschutzrechtlich relevante
Eingriffe sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Für die artenschutzrechtliche Prüfung sind nur die Vorhabenmerkmale relevant, von denen
Wirkungen auf geschützte Tiere und Pflanzen ausgehen können.
Im Folgenden werden diese Vorhabenmerkmale und deren Wirkungen auf Tiere beschrieben
und tabellarisch (Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens) dargestellt.

Baustelleneinrichtung/-vorbereitung
Für die Baufeldfreimachung erfolgt die Entfernung von Vegetation, das Abschieben von Böden
sowie die Einrichtung temporärer und dauerhafter Zufahrten.

Einsatz von Baumaschinen und Geräten
Die Einrichtung der Baustelle erfordert für die Dauer der Baumaßnahmen (Errichten von Ge-
bäuden und Zuwegungen) den Einsatz von Maschinen (Erdbaugeräte, Transportfahrzeuge,
Kräne). Mit deren Einsatz sind bauzeitliche Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmungen
für die gesamte Dauer der Bauphase verbunden.

Gebäude und Zuwegung
Gebäude und Zuwegungen erfordern Flächenverbrauch.



Gemeinde Oberlangen
Bebauungsplan Nr. 18 „Reiterhof Gerdes Oberlangen“ AFB und UsaP

Seite 6 von 24

Betrieb
Der Betrieb eines Reiterhofes bzw. die geplante Reithalle verursacht visuelle Reize, stoffliche
sowie Schall- und Lichtemissionen. Menschen, Tiere, Fahrzeuge und Beleuchtung sind für
Wildtiere sichtbar und erzeugen Scheucheffekte.

In der Tabelle 1 sind die Wirkfaktoren des Vorhabens, der Wirkraum und die Wirkdauer dar-
gestellt.
Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens

Vorhabenmerkmal Vorhabenwirkung Bereich, Dauer und Zeitraum der Wirkungen
baubedingt

Einsatz von Baumaschinen und
Geräten

Bauzeitliche Schall- und Staub-
emissionen, visuelle Wahrneh-
mung

 im Vorhabenbereich und im nahen Umfeld
(< 50m)

 temporär

Baustelleneinrichtung

Inanspruchnahme von Flächen
und Lebensräumen inkl. Vegeta-
tionsentfernung, Fällung von Ge-
hölzen und Bodenverdichtung/-
versiegelung
(Lebensraumtypen: Gehölz aus
überwiegend einheimischen Ge-
hölzarten, naturnahe Gras- und
Staudenflur, Acker)

 im Vorhaben-/Baustellenbereich
 temporär

anlagebedingt

Gebäude und Verkehrsflächen

Inanspruchnahme von Flächen
und Lebensräumen durch Flä-
chenverbrauch
(Lebensraumtypen: Gehölz aus
überwiegend einheimischen Ge-
hölzarten, naturnahe Gras- und
Staudenflur, Acker)

 im Vorhabenbereich
 dauerhaft

betriebsbedingt

Alltag/Betrieb bebauter Flächen
im räumlichen Zusammenhang
des Reiterhofs

Schall- und stoffliche Emissionen,
visuelle Wahrnehmung (Licht und
Bewegungen), Scheuchwirkung
durch Anwesenheit von Men-
schen, Tieren, Fahrzeugen und
Beleuchtung

 im Vorhabenbereich und im nahen Umfeld
(< 50m)

 dauerhaft

3 Methodik
Die Brutvögel wurden in 2 Begehungen (Vorgabe LK EL) in den frühen Morgenstunden
zwischen März und Mai 2023 nach den Vorgaben von Südbeck et al. (2005):
„Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ erfasst (s. Tabelle 2). Die
Lage der Brutreviere/Beobachtungen ist als Reviermittelpunkt (möglichst zentraler Punkt im
ermittelten Revier) auf der Revierkarte gekennzeichnet (s. Abbildung 3). Bei geringer Anzahl
von Begehungen lässt sich das Auswertungsergebnis nach der o.g. Methode in der Regel
nicht bis zu den wertgebenden Status Brutverdacht oder Brutnachweis bringen. Nachweise
singender Männchen oder einmalige Sichtungen von einheimischen Arten im UG, reichen für
eine Einordnung als Brutvogel bzw. für die Eintragung eines Brutreviers nicht aus (Südbeck et
al. 2005), sie gelten als nicht bewertbare Brutzeitfeststellungen oder je nach Art des
bevorzugten Bruthabitats als Nahrungsgäste.
Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant, so dass das angetroffene
Artenspektrum vollständig erfasst wurde. Dabei wurden die Arten des Anhang I der
Vogelschutzrichtlinie (VRL), die nach BArtSchV streng geschützten Arten und die gefährdeten
Arten der Roten Listen (inkl. Vorwarnliste) von Niedersachsen und Bremen sowie der Roten
Liste Deutschlands im gesamten UG punktgenau quantitativ erfasst. Alle weiteren Arten
wurden nur in der Vorhabenfläche punktgenau erfasst, sind aber mit ihrer Gesamt-
Brutpaaranzahl (des UG) in der Brutvogeltabelle aufgeführt (s. Tabelle 3). Die Vogelarten
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werden in der Brutrevierdarstellung nach den ‚Monitoring häufiger Brutvögel in Deutschland‘,
den ‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekürzt (s. Tabelle 3,
Spalte 1).
Alle weiteren artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen werden über eine Potenzialab-
schätzung der Habitatstruktur und Lage des UG bearbeitet. Die Beurteilung und Bewertung
des potenziellen Aufkommens weiterer artenschutzrechtlich relevanter Tierarten bzw. -
artengruppen wird verbalargumentativ in Bezug auf das Planvorhaben, die bestehende
überplante Habitatstruktur und das im UHG zu erwartende Tierartenspektrum vorgenommen.
Artenschutzrechtliche Relevanz haben neben allen europäischen Brutvögeln alle oder
einzelne Arten der Gruppen Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Insekten.

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Termine der durchgeführten Kartierungen und die zu
der Zeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.

Tabelle 2: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen

Kartierdurchgang Datum Temperatur
(°C)

Bewölkung
(in Achteln)

Windrichtung Windstärke (Bft)

1 29.04.2023 9 8 NW 3
2 ? ? ? ? ?

4 Ergebnisse und Bewertung

4.1 Brutvögel
17 Vogelarten wurden 2022 als Brutzeitfeststellung oder Gastvogel im UG festgestellt. Zwei
dieser Arten stehen in einer der Gefährdungskategorien und drei Arten in der Vorwarnliste der
Roten Liste Niedersachsens/Tiefland West bzw. Deutschlands (s. Tabelle 3). Die Ergebnisse
der Brutvogelerfassung sind in Tabelle 3 und Abbildung 3 dargestellt.
Die im UG vorgefundenen Lebensraumtypen sind Gehölz, Strauchvegetation/Saumhabeitate
und Siedlung (Gebäude der Hofstelle).
Die erfassten Brutvögel sind überwiegend überall häufige, anpassungsfähige Vogelarten. Das
UG stellt kein Schwerpunktvorkommen oder Dichtezentrum der überall häufigen (ubiquitären)
Arten dar.
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Abbildung 3: Brutvogelreviere im UG für Brutvögel im 50 m-Radius um die Vorhabenfläche (im Zentrum). Quelle
Satellitenbild: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen, © 2023

Erläuterung: Darstellung der erfassten Brutreviere in Gelb (Brutzeitfeststellungen) sowie Blau (Nahrungsgäste).
Innerhalb der Vorhabenfläche werden die Brutreviere/Beobachtungen aller erfassten Arten darge-
stellt, im Puffer nur die der wertgebenden Rote-Liste (inkl. Vorwarnliste) und streng geschützten Arten.
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Tabelle 3: Brutvogelarten in UG und im Geltungsbereich der Bauleitplanung

Art Kürzel wiss. Artname
V.-Fläche Puffer Puffer-

Strichliste
RL BNat

SchG VRL
G F V N G F V N D NI TLW

Amsel a Turdus merula - 1 - - 2 - - - § -
Bachstelze ba Motacilla alba - 2 - - - - - - § -
Blaumeise bm Parus caeruleus - - - - 1 - - - § -
Bluthänfling hä Carduelis cannabina - - - - - 2 - - 3 3 3 § -
Buchfink b Fringilla coelebs - - - - 1 - - - § -
Feldsperling fe Passer montanus - 1 - - - 1 - - V V V § -

Gartenrotschwanz gr
Phoenicurus phoenicu-
rus - - - - 1 - - - § -

Haussperling h Passer domesticus - 4 - - 3 - - - § -
Hohltaube hot Columba oenas - - - - 1 - - - § -
Rabenkrähe rk Corvus corone - - - - 2 - - - § -
Ringeltaube rt Columba palumbus - - - - 1 - - - § -
Rotkehlchen r Erithacus rubecula - - - - 1 - - - § -
Schafstelze st Motacilla flava - - - - 2 - - - § -
Star s Sturnus vulgaris - - - - 25 1 - - 3 3 3 § -
Stieglitz sti Carduelis carduelis - - - - - 1 - - V V V § -
Stockente sto Anas platyrhynchos 1 - - - - 1 - - V V V § -
Zilpzalp zi Phylloscopus collybita - - - - 1 - - - § -

Erläuterungen Schutzstatus und Gefährdung der im UG (Geltungsbereich der der Bauleitplaung = Vorhabenfläche und zusätzlicher Pufferra-
dius) als Gast (G), Brutzeitfeststellung (F), Brutverdacht (V) oder Brutnachweis (N) erfassten europäischen Vogelarten
hellgrau hervorgehobene Zeilen: Rote-Liste-Status ab Kategorie V und höher
RL - N.: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Sandkühler 2021), RL D: Rote Liste
der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Ryslavy et al. 2021), Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V =
Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng
geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

4.2 Fledermäuse
Es ließen sich keine Hinweise auf Quartierstandorte baumbewohnender Fledermäuse inner-
halb der Gehölze feststellen. Es konnten weder Spechthöhlen, Astausfaulungen oder Rinden-
spalten entdeckt werden, die geeignete Strukturen als Quartier für baumbewohnende Fleder-
mäuse bieten. Die Rinde der Bäume der überplanten Gehölze ist altersgemäß noch glatt. Sie
bietet keine Spalten und Abplatzungen, in denen kleinere Arten Quartiere finden können.
Gehölzreihen werden gerne als Leitlinie oder Jagdrevier genutzt. Viele kleinere Arten orientie-
ren sich bei ihrem vegetationsnahen Flug an linearen Strukturen, um so Wege von ihren Quar-
tieren zu den Jagdrevieren zu überbrücken. In der Nähe von Gehölzen finden sich durch den
Windschutz und die Gehölze selbst als Nahrungsgrundlage mehr Insekten als über offenen
Flächen. Je nach Größe der Fledermausart findet die Jagd z.T. in unterschiedlichen Luft-
schichten statt: Große Arten wie der Große Abendsegler nutzt den Luftraum an und über den
Baumkronen, während manche kleinen Arten nur wenige Meter über dem Boden und in gerin-
ger Entfernung von der nächsten Vegetationsstruktur jagen. Die folgende Tabelle gibt eine
Übersicht über die potenziell im Bereich der Baumreihe jagenden Arten. Das Artenspektrum
entspricht den in regelmäßiger Häufigkeit im nordwestdeutschen Tiefland angetroffen Arten
(BfN). Fledermäuse sind in Deutschland ausnahmslos streng geschützt.
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Tabelle 4: Artenspektrum der im UG potenziell anzutreffenden Fledermausarten und deren Schutz-
status

Art, Schutzstatus und Artkürzel Quartiere in Jagdhabitat

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2

Höhlen in alten, großen
Bäumen (ausgefaulte
Spechthöhlen), Winterquartiere
oft in großer Entfernung in
großen Baumhöhlen, Spalten
an Gebäuden und Brücken oder
an der Decke von Höhlen

jagt schnellfliegend hoch
und kaum strukturgebunden
über Wäldern, Gewässern,
Halboffenland

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2

Sommer wie Winter in Spalten,
in/an Gebäudedächern,
Scheunen

jagt großräumig
strukturgebunden,
Wallhecken, Waldränder,
Siedlungen

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete wandernde
Art), NDS: 2

Sommerquartiere in Spalten in
Bäumen, Spechthöhlen,
Fledermauskästen,
Winterquartierein Baumhöhlen,
Holzstapeln und Gebäuden

Halboffenland, Siedlungen,
strukturgebunden,
vegetationsnah

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3
Ppip

Sommer wie Winter in Spalten,
in/an Gebäuden, Scheunen

strukturgebunden,
vegetationsnah, oft
gewässernah

Erläuterungen: Rote Liste D: Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands (Meinig et al.
2020) Rote Liste Nds.: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten (He-
ckenroth et al. 1993)
Gefährdungskategorien: V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet. * = ungefährdet, G = Ge-
fährdung unbekannten Ausmaßes, D =Datenlage unzureichend

4.3 Andere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen
Bei der Artengruppe der Säuger (außer den Fledermäusen) lässt sich aufgrund von Verbrei-
tungsdaten (BfN) und Habitatansprüchen ein Vorkommen von gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Arten im UG oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche ausschließen.
Bei der Artengruppe der Reptilien deckt der Verbreitungs-Großraum der in Deutschland weit
verbreitete FFH-Anhang-4-Art Zauneidechse (Lacerta agilis) auch die Vorhabenfläche ab. In
detaillierter Darstellung der Verbreitung (BfN) sind für den relevanten TK-25-Quadranten keine
Nachweise von 1990-2014 erfolgt. Die Art bevorzugt trockene Bereiche mit Mosaiken aus Of-
fenboden, Versteckmöglichkeiten und niedriger Vegetation (Heideflächen) oder z.B. Gleisbet-
ten als sekundärer Lebensraum. Aufgrund der im UG gegebenen Habitatstrukturen und der
vorherrschenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Großteil der Vorhabenfläche
lässt sich ein Vorkommen auch in den Säumen und damit eine Notwendigkeit der
artenschutzrechtlichen Befassung ausschließen.
Bei der Artengruppe der Amphibien lässt sich aufgrund von Habitatansprüchen (fehlende Ge-
wässer) ein Vorkommen von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten im UG oder im Wirk-
bereich der Vorhabenfläche ausschließen.
Bei der Artengruppe der Insekten lässt sich aufgrund von Verbreitungsdaten (BfN) und Habi-
tatansprüchen ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche ausschließen.
Alle Insektenarten des Anhang 4 der FFH-Richtlinie, die in Niedersachsen verbreitet sind, sind
auf spezielle Habitate wie z.B. Trockenrasen, Uraltbäume oder ursprüngliche und saubere
Gewässer mit besonderer Wasserqualität angewiesen, die im UG nicht vorhanden sind.

Aufgrund der Lage der Vorhabenfläche im ländlichen Raum und der im UG gegebenen
Habitatstrukturen lässt sich ein Vorkommen und damit eine Notwendigkeit der
artenschutzrechtlichen Befassung weiterer relevanter Arten der Säugetiere (außer den
Fledermäusen), Reptilien, Amphibien und Insekten ausschließen.
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4.4 Lebensraumbewertung
Eine Bewertung des UG als Lebensraum für Tierartengruppen wird in der Regel nach oder
angelehnt an methodische Verfahren (z.B. Behm & Krüger 2013 für Brutvögel oder Bach u.a.
1999 für Fledermäuse) vorgenommen. Die methodischen Voraussetzungen für ein solches
Vorgehen sind ohne wertgebende Erfassungsstatus (Brutnachweis oder Brutverdacht bei
Brutvögeln und erfasstes Flugaufkommen und Artnachweise bei Fledermäusen) also ohne
vollständige und methodenkonforme Erfassung nicht gegeben. Bei Brutvögeln wird das Vor-
kommen von Arten in den Gefährdungskategorien „vom Aussterben bedroht“ (RL 1), „stark
gefährdet“ (RL 2) oder „gefährdet“ (RL 3) bewertet. Auf Grundlage der Brutrevierzahl wird unter
Berücksichtigung der z.T. unterschiedlichen Gefährdungskategorien für die Roten Listen von
Deutschland, Niedersachsen und der betreffenden Region über einen Flächenfaktor Punkt-
zahlen ermittelt. Dieser Punktwert dient zur Einstufung des Gebietes. Bei Fledermäusen lässt
sich ein Bewertungsverfahren nach Bach u.a. (1999) anwenden, welches Artenspektrum,
Flugaktivität und Quartiere in einer Matrix verbindet (s. Tabelle 5). Wenn wertgebende Verfah-
ren aufgrund der Datenlage nicht anwendbar sind, lässt sich in Anlehnung an diese Methoden
verbalargumentativ eine Beurteilung anhand der im UG vorhandenen Habitatstrukturen und
der angetroffenen Arten vornehmen.

Lebensraumbewertung Brutvögel
Es wurden mit Bluthänfling und Star zwei Arten der Gefährdungskategorien der Roten Listen
im UG nachgewiesen (s. Abbildung 3). Die Arten gelten dennoch als verbreitet und sind bei
passender Habitatstruktur flächendeckend anzutreffen. Alle weiteren erfassten Arten gelten
als sog. ubiquitäre Arten, die überall und fast immer häufig anzutreffen sind. Die geringe Ar-
tenzahl von 17 Brut- und Gastvogelarten und der Nachweis der zwei RL-Arten kann als Hin-
weis betrachtet werden, dass es sich beim UG um eine Fläche mit allgemeiner Bedeutung für
seltene Vogelarten handelt.
Im Fall der hier untersuchten Fläche ist die Bruthabitat- oder Nahrungsflächeneignung für wert-
gebende Arten der umgebenden wertvollen Brutvogelgebiete als nicht gegeben zu betrachten.
Die bestehende Nähe zu Hofstelle, Reitbetrieb und Gehölzen entwertet die Vorhabenfläche
für seltene und scheue Offenlandarten, die für den Bereich mit der Teilgebiet Kenn-Nr.
3311.2/2 wertgebend sind (NLWKN 2010).

Lebensraumbewertung Fledermäuse
Die Artengruppe der Fledermäuse gilt aufgrund von starken Bestandsrückgängen in den letz-
ten Jahrzehnten als stark schutzbedürftig. Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausar-
ten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. Für alle Arten dieses Anhangs müssen
besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Die Umsetzung der Richtlinie findet sich im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch die Einstufung der Anhang IV-Arten innerhalb
der streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2, Nr. 14 b BNatSchG).
Auf Grundlage der im einleitenden Absatz des Kapitels 4.4 aufgeführten drei Faktoren erfolgt
eine Einordnung auf einer dreistufigen Skala von geringer über mittlerer bis zu hoher Bedeu-
tung als Fledermauslebensraum. Dass alle in Tabelle 4 aufgeführten Arten - wenn auch spo-
radisch - im UG vorkommen, ist ein ohne erfolgte Erfassung nach dem Vorsorgeprinzip ange-
nommenes Worst-Case-Szenario und muss nicht den tatsächlichen Begebenheiten entspre-
chen. Die Bewertung kann daher nicht quantitativ erfolgen, sondern erfolgt entlang der poten-
ziellen Eignung des UG als Jagdgebiet oder Quartierstätte.
Die im östlichen UG in einer Reihe wachsenden Gehölze und Sträucher bilden eine dichte,
längsausgedehnte Struktur. Viele kleinere Fledermausarten orientieren sich bei ihrem Vege-
tationsnahen Flug mit Hilfe der Ultraschallortung an oder über solchen linearen Strukturen, um
Wege von ihren Quartieren zu den Jagdrevieren zu überbrücken. In der Nähe von Gehölzen
finden sich zudem durch den Windschutz und die Gehölze selbst als Nahrungsgrundlage mehr
Insekten als über offenen Flächen. Es ist daher während der Hauptaktivitätszeit der
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Fledermäuse von April bis Oktober in diesem Bereich mindestens von einer mittleren Flugak-
tivität jagender oder patrouillierender Tiere auszugehen. Zudem sind Pferdeställe und -weiden
sowie die Lagerstäten für Mist Bereiche mit erhöhtem Aufkommen von Fluginsekten - der Nah-
rung von Fledermäusen.
Die wachsenden Gehölze (s. Abbildung 7) sind von Alter und Struktur her wenig geeignet, um
für die meisten hiesigen baumbewohnenden Fledermausarten Quartierpotenzial darzu-stellen.
Eine Eignung und ggf. vorübergehende Nutzung der Gehölze und insbesondere der älteren
Gebäude ist aber nicht gänzlich auszuschließen.

Tabelle 5 Matrix Bewertung Fledermauslebensräume

Lebensraumbewertung Kriterien

Fledermauslebensraum hoher
Bedeutung

Quartierbefund (Sommer, Winter, Balz)
Quartierverdacht ohne Nachweis

Regelmäßig beflogene Bereiche und Jagdgebiete von Arten mit hohem
Gefährdungsstatus

Bereiche hoher bis sehr hoher Aktivitätsdichte
Fledermauslebensraum mittlerer

Bedeutung
Bereiche mittlerer Aktivitätsdichte oder wenigen Kontakten zu einer Art mit hohem

Gefährdungsstatus.
Fledermauslebensraum geringer

Bedeutung Bereiche geringer Aktivitätsdichte

Erläuterungen: Bewertungstabelle von Fledermauslebensräumen nach Bach u. a. 1999

In Anlehnung an diese Bewertungsmatrix wird der Vorhabenfläche auch ohne Artnachweise
und nachgewiesenes Quartierpotenzial über die zu erwartende Jagdaktivität eine mindestens
mittlere Bedeutung für Fledermäuse zugewiesen.

5 Rechtliche Grundlagen
Artenschutzrechtliche Verbote
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören;

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert;

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören;

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren.

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen der
speziellen artenschutzrechtlichen Verbote:
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig
sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in
Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot
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des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders
geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorha-
bens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor.

Anwendungsbereich
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den
besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. den streng geschützten Arten zählen, ist
in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG bzw. der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV
2005), Anlage 1 Spalte 2 und 3 geregelt:

 streng geschützte Arten: Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des
Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier-
und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Handel-Verordnung 1996),
in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-RL) ge-
nannt sind sowie die Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV.

 besonders geschützte Arten: Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang
B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind, die europäischen Vogelarten im
Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), die Arten nach Anlage 1,
Spalte 2 der BArtSchV sowie die streng geschützten Arten (s.o.).

In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestände für nach § 17
BNatSchG zugelassene Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf europäische Vogelarten, Arten
des Anhangs IV FFH-RL sowie solche Arten eingeschränkt, die in einer Rechtsverordnung
nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG1 aufgeführt sind. Zudem liegt danach kein Verstoß gegen
§ 44 Abs. 3 BNatSchG vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. unter Hinzuziehung vorgezogener
Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.

Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten
Sofern Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG einschlägig oder deren
Einschlägigkeit nicht sicher auszuschließen sind, wird für diese jeweils untersucht, ob die Vo-
raussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Im folgenden sind das das Fehlen einer
zumutbaren Alternative, die Aufrechterhaltung des (günstigen) Erhaltungszustands einer Art
sowie zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses.

Ergänzung zum Tötungsverbot
Bei der Feststellung, ob § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) einschlägig ist, ist zu
beantworten, ob es durch das geplante Vorhaben zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko
für die untersuchungsrelevanten Arten kommt. Die Prognose einer vorhabenbedingt erhöhten
Mortalität erfolgt einzelfallbezogen anhand der Vorhabenauswirkungen und der betrachteten
geschützten Arten und ihrer Ökologie.
BMVI (2020, S. 27, 28) formuliert dazu wie folgt: „Das Tötungsverbot ist grundsätzlich indivi-
duenbezogen. Dennoch stellt nicht jede mögliche Verletzung oder Tötung eines geschützten
Tieres eine Verbotsverletzung dar. Sofern alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermeidung von
Individuenverlusten umgesetzt werden, wird das Tötungsverbot durch ein Vorhaben nur dann
verletzt, wenn sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko über das ohnehin bestehende

1 Eine Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor.
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allgemeine Lebensrisiko des Tieres hinaus signifikant erhöht. (...) Von einer Erhöhung „in sig-
nifikanter Weise“ kann in der Regel ausgegangen werden, sofern es um Tiere solcher Arten
geht, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens ungewöhnlich
stark von den Risiken des vorhabenbedingt entstehenden Betriebs oder von den Baumaßnah-
men betroffen sind [z.B. durch bedeutende Wanderwege, traditionelle Flugstrecken oder an-
derweitig bedeutende Vorkommen empfindlicher Arten (z.B. essentielle Nahrungsgebiete) im
vorhabenbedingten Wirkbereich] und sich diese besonderen Risiken durch die konkrete Aus-
gestaltung des Vorhabens einschließlich geplanter Vermeidungsmaßnahmen nicht beherr-
schen lassen.“

Ergänzung zum Störungsverbot
Mit den Urteilen des EuGH vom 04.03.2021 in der Rechtssache Skydda Skogen (C-473/19
und C-474/19) entstanden nationalrechtliche Unsicherheiten bei der Anwendung des § 44
BNatSchG. Der EuGH widerspricht in diesen Urteilen der rein populations- und erhaltungszu-
standsbezogenen Betrachtungsweise des BNatSchG in Bezug auf das Störungsverbot (Zu-
griffsverbot Nr. 2) in Bezug auf Anhang IV-Arten. Demnach kann das Störungsverbot für An-
hang IV-Arten bereits im Einzelfall erfüllt sein, wenn ein einzelnes Individuum einer Art gestört
wird, auch wenn keine Auswirkungen auf die lokale Population der Art bzw. den Erhaltungs-
zustand zu erwarten sind. Für alle weiteren europäischen Vogelarten wird hingegen angenom-
men, dass die bisherige Rechtspraxis weiterhin gilt und der Erhaltungszustand der lokalen
Population Prüfmaßstab ist 2.
Analog der Prüfpraxis zum Tötungsverbots wird auch für das Störungsverbot nachfolgend eine
Relevanzschwelle angenommen, an der das Eintreten des Verbotstatbestands für Anhang IV-
Arten gemessen wird. Die Schwelle wird überschritten, wenn es zu einer signifikanten Erhö-
hung des vorhandenen sozialadäquaten Risikos kommt, gestört zu werden. Im Folgenden wird
jede Tätigkeit, welche zu

 einer Verringerung der Fitness (Verringerung der Überlebenschancen, des Fortpflan-
zungserfolgs oder der Fortpflanzungsfähigkeit) eines Individuums einer Anhang IV-Art

führt, als tatbeständig im Sinne der EU-Kommission (2021, S. 31 ff.) und damit in diesem Gut-
achten vorsorglich als „erhebliche Störung“ definiert.
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfolgt zunächst hilfsweise eine individuenbezogene
Sachverhaltsermittung (Konfliktbeschreibung) und -bewertung. In einem zweiten Schritt erfolgt
ergänzend gemäß der geltenden Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die Konflikt-
bewertung auf der Ebene der „lokalen Population“ der betroffenen Art.

Ergänzungen zum Schutz von Lebensstätten
In welchem Fall eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte dem Schutz des Art. 12 Abs. 1 lit. D FFH-
RL bzw. in Umsetzung dessen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG unterliegt, liegt eine Gerichtsent-
scheidung des EuGH vor (Rechtsache C-357/20 vom 28.10.2021) vor. Danach ist auch von
einem Eintreten des Verbotstatbestands auszugehen, wenn die Zerstörung eine zwar aktuell
nicht genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätte betrifft, jedoch aber eine „hinreichend hohe
Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an diese Ruhestätte zurückkehrt (Rn. 43 des Urteils).

6 Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung
Im Ergebnis der Begehung und Potenzialabschätzung sind Brutvögel und Fledermäuse im
Rahmen der UsaP zu betrachten. Im Folgenden wird geprüft, inwiefern die

2 Dazu führt Lau (2021, S. 462) wie folgt aus: „Da sich der EuGH im Urteil vom 4. 3. 2021 lediglich zu Art. 12 FFH-RL äußerte,
können dem Urteil zunächst auch nur Aussagen zum Schutz der in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten entnommen
werden. In Bezug auf die europäischen Vogelarten fehlt es hingegen nicht nur aufgrund fehlender Einlassungen des EuGH
hierzu an jeglichen Anhaltspunkten für einen Individuenbezug des Störungsverbots. Verbietet doch Art. 5 lit. d) VRL die Stö-
rung von Vögeln nur, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt.“
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Vorhabenwirkungen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG
auf die prüfungsrelevanten Arten auslösen können.

6.1 Vorprüfung
Die nachfolgende Tabelle führt auf, welche Vorhabenwirkungen Verbotstatbestände nach
§ 44 Abs. 1 BNatSchG auf welche Arten/ Artengruppen auslösen können.

Tabelle 6: Vorhabenwirkungen und damit verbunden auslösbare Verbotstatbestände

Art/
Artengruppe

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände
baubedingt
bauzeitliche Immissionen, vi-
suelle Wahrnehmung

Inanspruchnahme von Flächen und Lebensräumen

§ 44 Abs. 1  Nr. 2
(Störung)

§ 44 Abs. 1 Nr. 1
(Tötung)

§ 44 Abs. 1 Nr. 3
(Lebensstättenverlust)

Brutvögel (§ und §§) ja ja ja
Fledermäuse (§§) nein ja ja

anlagebedingt
Kollision Flächenverbrauch von Lebensräumen
§ 44 Abs. 1 Nr. 1
(Tötung)

§ 44 Abs. 1 Nr. 2
(Störung)

Brutvögel (§ und §§) nein ja
Fledermäuse (§§) nein nein

betriebsbedingt
Immissionen, Anwesenheit von Menschen
§ 44 Abs. 1 Nr. 2
(Störung)

§ 44 Abs. 1 Nr. 1
(Tötung)

§ 44 Abs. 1 Nr. 3
(Lebensstättenverlust)

Brutvögel (§ und §§) ja nein ja
Fledermäuse (§§) nein nein nein

Erläuterung: Art/Artengruppe: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = Streng ge-
schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

6.1.1 Brutvögel
Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung sind alle europäischen (wildlebenden, hei-
mischen) Vogelarten. Da bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiquitä-
ren Arten wie z.B. Amsel, Buchfink, Blaumeise oder Zilpzalp keine populationsrelevanten Be-
einträchtigungen zu erwarten sind, ist es in der Planungspraxis üblich, diese Arten nur im Hin-
blick auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (Tötung) und § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 (Verlust von
Lebens- bzw. Fortpflanzungsstätten) in der artenschutzrechtlichen Prüfung weiter zu betrach-
ten. In Bezug auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 2 (Störung) finden Auswirkungen auf diese soge-
nannten Allerweltsarten über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung
(einschließlich Vermeidung und Kompensation, BMVBS 2009) hinreichend Berücksichtigung
(vgl. Kap. 5).
Der Vorhabenfläche kommt keine besondere Bedeutung für Brutvögel zu. Der überwiegende
Teil der erfassten Arten - auch die im UG erfassten in einer der Gefährdungskategorien ge-
führten Arten Star und Bluthänfling sind weit verbreitet und häufig. Es handelt sich um über-
wiegend anpassungsfähige Arten. Trotzdem stellt die für das geplante Vorhaben notwendige
Fällung einzelner Bäume im Osten der Vorhabenfläche eine erhebliche Beeinträchtigung im
Sinne der Eingriffsregelung für die dort vorkommenden Brutvogelarten dar. Vögel (besonders
Eier und Jungtiere), die sich in Nestern befinden, können bei den Fällarbeiten verletzt oder
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getötet werden, wodurch ein Verbotstatbestand nach den Zugriffsverboten des § 44 BNatSchG
zutrifft.
Des Weiteren sind baubedingte Störungen durch Schallimmissionen und visuelle Wahrneh-
mung möglich. (Störungs- und Tötungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG.)
Weiterhin entsteht durch die dauerhafte Inanspruchnahme von Lebensräumen durch Anlage
und "Betrieb" einer Reithalle ein Verlust von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG.
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG sind unter Einbeziehung
von Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen näher zu betrach-
ten.

6.1.2 Fledermäuse
Es ergab sich im Rahmen der Begehungen kein erkennbares Quartierpotenzial oder der Ver-
dacht auf in Nutzung befindlicher geeigneter Struktur (Altbäume, Gebäudeteile). Eine beste-
hende Nutzung geeigneter Strukturen ist aber nicht gänzlich auszuschließen (s. Kap. 4.2). Die
für das geplante Vorhaben notwendige Baufeldvorbereitung stellt damit potenziell eine erheb-
liche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung für die zu erwartenden Fledermausarten
dar. Die für Vögel aufgeführten Kriterien zur Beurteilung von Beeinträchtigungen sind damit
prinzipiell auch für Fledermäuse anwendbar. Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt nach
Breuer (1994) dann vor, wenn ein Quartier, ein Nahrungsgebiet oder eine Flugstraße von den
Fledermäusen nicht mehr in dem Maße genutzt werden kann, wie dies ohne die Umsetzung
des Vorhabens der Fall wäre. Auch gilt dieser Grundsatz nicht nur „in Bereichen besonderer
Bedeutung” (Lebensraum hoher Bedeutung), sondern auch in „Bereichen mit allgemeinerer
Bedeutung, wenn die Beeinträchtigung nicht nur kurzzeitig ist” (Lebensraum mittlerer Bedeu-
tung). Ein Verlust von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist daher nicht auszu-
schließen. Dies betrifft ebenso die vorhabenbedingte Tötung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG, da diese in Bezug auf die Vorhabenwirkungen besonders im Bereich von (unent-
deckten) Quartieren eintreten kann.
Ebenso ist davon auszugehen, dass sowohl Lärm- und Lichtemissionen in der „Betriebszeit"
geplanter Gebäude als auch die Habitatsveränderungen (Entfernung/Unterbrechung von Leit-
strukturen, Versiegelung und Bebauung von Fläche) sowohl während der Bauphase als auch
bei Beleuchtung an errichteten Gebäuden und Wegen zu Störungen der jagenden Tiere führen
werden.
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG sind unter Einbeziehung von
Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen näher zu betrachten.

6.2 Vertiefende Prüfung

Die Vorprüfung hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1
BNatSchG für Brutvögel und Fledermäuse zu prüfen sind.

6.2.1 Brutvögel

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)
Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren, Eiern oder nicht flüggen Jungvögeln wäh-
rend der Baufeldräumung innerhalb der Gehölze sowie der Sträucher und Grasfluren, wenn
diese während der Brutzeit der vorkommenden Vogelarten durchgeführt werden.
Durch eine Bauzeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich Tötun-
gen vermeiden.
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Mögliche Kollisionen an Flächen neuer Gebäude sind auszuschließen, da Gebäude wie die im
Vorhaben geplante Reithalle aufgrund der großen Flächen i.d.R. keine Glasfenster verwenden
sondern transparente Kunststoffe, die für anfliegende Vögel als Hindernis erkannt werden.
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen.

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
(Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig:

 Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 31. September
(Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem.
§ 39 BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschränkung).

 Erfolgen die Baufeldräumung während der Brutzeit, hat vor Beginn der Arbeiten zur
Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) für potenziell brütende Vogelarten eine Überprü-
fung auf Nester bzw. nistende Brutvögel im Vorhabenbereich durch eine ökologische
Baubegleitung zu erfolgen.

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 2 (Störung)
Bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiquitären Arten, wie z.B. Amsel
oder Bachstelze sind vorhabenbedingt keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu er-
warten (s.o.). Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vorbelastung durch die Nähe
zur bestehenden Bebauung und durch die bereits als Reitplatz in intensiver Nutzung befindli-
che Planfläche für den Neubau sind populationsrelevante Auswirkungen auch bei den Arten
mit RL-Gefährdungsstatus auszuschließen.
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist auszuschließen.

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)
Für die im UG erfassten Brutvogelarten, die in einer der Gefährdungskategorien gelistet sind
(Bluthänfling, RL 3 in D und Nds. und Star, RL 3 in D und Nds.) erfolgten im UG nordwestlich
der Vorhabenfläche auf Höhe der Hofstelle die Beobachtungen. Es kann hier davon ausge-
gangen werden, dass die Scheuchwirkung durch die Bauvorhaben und Betriebsimmissionen
aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende Bebauung keine populationsrelevante Er-
heblichkeit erreicht.
Von einem Lebensstättenverlust innerhalb der ggf. anteilig überplanten Gehölzreihe östlich
der Vorhabenfläche ist auszugehen.
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen.

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
(Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig:

 Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Strauchbrütern ist in
geringer Distanz zur Vorhabenfläche eine zweireihige heimische Wildsträucherhecke
von 20 m Länge anzulegen. Falls letzteres im Rahmen der Eingriffsregelung ohnehin
vorgenommen wird, sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.
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Fledermäuse

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)
Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren oder Jungtieren während der Baufeldräu-
mung innerhalb des Baumbestandes im Südosten der Vorhabenfläche, wenn diese während
der Hauptaktivitätszeit der zu erwartenden Fledermausarten durchgeführt werden. Durch eine
Bauzeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich Tötungen aber ver-
meiden.
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen.

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
(Tötung) wird folgende Maßnahmen notwendig:

 Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 31. September
(Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfol-
gen (Bauzeitenbeschränkung).

 Erfolgt die Baufeldräumung während der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse (01.03.
- 31.09.), hat vor Beginn der Arbeiten zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbe-
standes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) eine endoskopische Überprüfung
auf potenziell in Baumquartieren befindliche Fledermäuse im Vorhabenbereich durch
eine ökologische Baubegleitung zu erfolgen.

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 2 (Störung)
Bei gebäudebewohnenden, Kulturfolgenden Arten wie der Breitflügel- und der Zwergfleder-
maus sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Vorhabenwirkungen zu erwarten. Ebenso beim potenziell im UG jagenden Großen
Abendsegler, dessen Flugaktivität sich im strukturierten Raum auf Luftschichten oberhalb der
Baumwipfel beschränkt, die in geringerem Maß von bodennahen Emissionen wie Licht und
Schall beeinflusst sind. Bei der vierten potenziell im UG anzutreffenden Art Rauhautfleder-
maus (s. Tabelle 4) ist von Störungen und einer damit verbundenen Meidung der betroffenen
Bereiche, durch Beleuchtung auszugehen. Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt dann vor,
wenn ein Quartier, ein Nahrungsgebiet oder eine Flugstraße von den Fledermäusen nicht
mehr in dem Maße genutzt werden kann, wie dies ohne das geplante Vorhaben der Fall wäre.
Eine erhebliche Beeinträchtigung kann nur vermieden werden, wenn entweder das Vorhaben
an sich ausbleibt, oder geeignete Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden, die den Ein-
griff in seiner Wirkintensität unter die Erheblichkeitsschwelle bringen.
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen.
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
(Störung) werden folgende Maßnahmen notwendig:

 Reduzierung der Wege- und Außenbeleuchtung an den Vorhabenflächenanteilen, die
der Gehölzreihe im Osten zugewandt sind, auf ein Minimum.

 Wahrung eines Puffers von 5 m zwischen Bebauung und der unmittelbaren Umgebung
der Gehölze (Leitlinien).

 Sofern die erheblichen Beeinträchtigungen nicht vermieden bzw. vermindert werden
können sind diese zu kompensieren, d.h. es darf nach Beendigung des Eingriffes keine
erhebliche Beeinträchtigung der betrachteten Arten zurückbleiben (siehe auch folgen-
der Absatz zu § 44 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)).
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Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)
Von einem Lebensstättenverlust nach § 44 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG (anteilige Rodung von Leit-
linien und potenziellen Quartierstätten in Gehölzen) der im Bereich der Vorhabenfläche und
UG erfassten Arten ist auszugehen.
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen.
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
(Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig:

 Für den Verlust des Jagdgebiet/Leitlinien und des Quartierpotenzials sind Kompensa-
tionsmaßnahmen möglichst in angrenzenden Flächen oder Flächen in naher Umge-
bung notwendig. Hierzu sollten Hecken und Baumreihen in der nahen Umgebung
durch Lückenschließungen mit heimischen Baum und Wildsträucherarten aufgewertet
werden (vgl. Maßnahmen in 6.2.1).

 Als vorsorglichen Ausgleich für den Verlust von potenziellen Fledermausquartieren
durch Gehölzentfernung in der östlichen Vorhabenfläche sind 2 Fledermaushöhlen
(selbstreinigende Kleinfledermaushöhle aus Holzbeton) in der Umgebung (ab etwa 50
m Abstand zum Baufeld in geeigneten Gehölzstrukturen) anzubringen.

7 Fazit und Ergebnis UsaP

Durch mögliche Bauvorhaben (z. B. den Bau einer Reithalle) im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 18 „Reiterhof Gerdes Oberlangen“ sind Baufeldfreimachungen und das Ein-
treten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG
nicht auszuschließen.

Im Ergebnis der Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung wurden auf Ebene der Vor-
prüfung Fledermäuse und Brutvögel als prüfungsrelevant ermittelt. Das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände i.S. des § 44 Abs. 1 i.V.m. 44 Abs. 5 BNatSchG kann für beide
Artengruppen nicht ausgeschlossen werden.
Aufgrund der Lage im Raum und der im UG gegebenen Habitatstrukturen lässt sich ein
Vorkommen und damit eine Notwendigkeit der artenschutzrechtlichen Befassung mit weiteren
relevanten Arten ausschließen.

Für die im UG vorkommenden europäischen (wildlebenden, heimischen) Vogelarten und die
im UG zu erwartenden vier Fledermausarten ergibt die vertiefende Prüfung unter Berücksich-
tigung der Maßnahmen zur Vermeidung (Bauzeitenbeschränkung, ökologische Baubegleitung
und Ausgleichsmaßnahmen) keine Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 BNatSchG.
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8 Anhang

Abbildung 4 Übersicht von Südosten über die Vorhabenfläche mit Stallgebäuden und Reitplatz
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Abbildung 5 Hofgebäude und Wohnhaus den Vorhabenträgers

Abbildung 6 Lager- und Weideflächen im Norden der Vorhabenfläche
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Abbildung 7 Erlen, Weiden und Brombeere im Westen der Vorhabenfläche
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Abbildung 8 alte Obstbaumreihe im Westen der Vorhabenfläche


